
Anlage 5 

Präventionsgrundsätze in der Kinder- und Jugendarbeit: Was Kinder und Jugendliche wissen 
müssen

1. Es gibt angenehme, aber auch unangenehme Gefühle, und diese sollen / können auch 
ausgedrückt werden.
Es gibt auch „komische“ Gefühle, die positiv und negativ zugleich sein können.
2. Ebenso gibt es gute und schlechte Geheimnisse. Schlechte Geheimnisse machen ungute 
(schlechte) Gefühl und dürfen (müssen) weitergesagt werden. Das ist kein Verpetzen.
3. Jede Person hat das Recht „nein“ zu sagen, wenn etwas geschieht, was unangenehme 
Gefühle macht.
4. Jede Person hat das Recht auf den eigenen Körper. Niemand darf andere berühren, wenn 
dies nicht gewollt ist.
5. Es gibt sexualisierte Gewalt! Täter*innen sind meist Menschen, die bekannt / verwandt sind.
Das heißt, nicht der oder die „böse Fremde“ ist vermutlich der / die Täter*in, sondern jemand,
den man gern hat, der aber eine Grenze verletzt.
6. Erwachsene wissen, dass es sexualisierte Gewalt gibt. Sie haben die Aufgabe, sensibel 
hinzuhören, wenn Kinder und Jugendliche diesbezüglich etwas erzählen. 


